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Teil 1: Zum Geleit 

In Verfolgung eines interaktiven Lehr- und Lernkonzepts werden die Rechtsquellen von den Studieren-

den in einem Feedbackprozess mit dem Lehrstuhl ausgewählt und dokumentiert. Ziel ist die Erstellung 

eines Textbuchs, das Grundlage für die Klausurbearbeitung sein kann und gleichzeitig der Überprüfung 

des Lernerfolgs dient.  

Grundsätzlich werden die Rechtsquellen der (im Bundesrecht nicht authentischen) Internetseite 

www.gesetze-im-internet.de entnommen und in den Fußnoten das dort genannte „Vollzitat“ wiederge-

geben.  

Auslassungen in den Normtexten sind mit [...] gekennzeichnet. 

 

 

Teil 2: Normtexte 

A. Völkerrecht 

 

B. Unionsrecht 

I. Primärrecht 

1. Vertrag über die Europäische Union (EUV)1 

Art. 5 

[...] (2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb der Gren-

zen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur Verwirklichung der darin 

niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in den Verträgen übertragenen Zuständig-

keiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten. [...] 

 

2. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)2 

Art. 67 

(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die Grundrechte 

und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden. [...] 

 

Art. 114 

(1) Soweit in den Verträgen nichts anderes bestimmt ist, gilt für die Verwirklichung der Ziele des Artikels 

26 die nachstehende Regelung. Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentli-

chen Gesetzgebungsverfahren und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maß-

nahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die Er-

richtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben. […] 

 

 

 

                                                      
1 ABl. C 202 vom 07.06.2016, S. 13 ff. 
2 ABl. C 202 vom 07.06.2016, S. 47 ff. 

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/ws_2017___1/2017_04_20_C._Sutter_Lehr-Lernvertrag_Version_2.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/
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Art. 127 

[…] (6) Der Rat kann einstimmig durch Verordnungen gemäß einem besonderen Gesetzgebungsver-

fahren und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Europäischen Zentralbank besondere 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Aus-

nahme von Versicherungsunternehmen der Europäischen Zentralbank übertragen. 

 

Art. 129 

(1) Das ESZB wird von den Beschlussorganen der Europäischen Zentralbank, nämlich dem Rat der 

Europäischen Zentralbank und dem Direktorium, geleitet. 

(2) Die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank (im 

Folgenden "Satzung des ESZB und der EZB") ist in einem den Verträgen beigefügten Protokoll festge-

legt. 

(3) Das Europäische Parlament und der Rat können die Artikel 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 

26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 Buchstabe a und 36 der Satzung des ESZB und der EZB gemäß dem 

ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ändern. Sie beschließen entweder auf Empfehlung der Europä-

ischen Zentralbank nach Anhörung der Kommission oder auf Empfehlung der Kommission nach Anhö-

rung der Europäischen Zentralbank. 

(4) Der Rat erlässt entweder auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 

Parlaments und der Europäischen Zentralbank oder auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank und 

nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4, 5.4, 19.2, 20, 

28.1, 29.2, 30.4 und 34.3 der Satzung des ESZB und der EZB genannten Bestimmungen. 

 

Art. 288 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, Richtlinien, Be-

schlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an. 

Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in 

jedem Mitgliedstaat. 

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 

verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel. 

Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. Sind sie an bestimmte Adressaten gerichtet, so sind 

sie nur für diese verbindlich. 

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich. 

 

Art. 352 

(1) Erscheint ein Tätigwerden der Union im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Politikbereiche 

erforderlich, um eines der Ziele der Verträge zu verwirklichen, und sind in den Verträgen die hierfür 

erforderlichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erlässt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommis-

sion und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften. Werden diese 

Vorschriften vom Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren erlassen, so beschließt er 

ebenfalls einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen Parla-

ments. 

(2) Die Kommission macht die nationalen Parlamente im Rahmen des Verfahrens zur Kontrolle der 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 

auf die Vorschläge aufmerksam, die sich auf diesen Artikel stützen. 

(3) Die auf diesem Artikel beruhenden Maßnahmen dürfen keine Harmonisierung der Rechtsvorschrif-

ten der Mitgliedstaaten in den Fällen beinhalten, in denen die Verträge eine solche Harmonisierung 

ausschließen. 
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(4) Dieser Artikel kann nicht als Grundlage für die Verwirklichung von Zielen der Gemeinsamen Außen- 

und Sicherheitspolitik dienen, und Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, müssen inner-

halb der in Artikel 40 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegten Grenzen bleiben. 

 

II. Sekundärrecht 

 

 

C. Nationales Recht der Bundesrepublik Deutschland (BRD) 

I. Primärrecht - Grundgesetz3 

Art. 1 

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt. [...] 

 

Art. 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. [...] 

 

Art. 14  

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Ge-

setze bestimmt. 

(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. 

(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf 

Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist 

unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen 

der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen. 

 

Art. 20 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 

(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Recht-

sprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 

zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

 

Art. 23  

(1) Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwick-

lung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen 

Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im 

wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit 

Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union 

sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen, durch die dieses 

                                                      
3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2017 (BGBl. I S. 2347) geändert worden ist. 
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Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder solche Änderungen oder Ergänzun-

gen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3. 

(1a) Der Bundestag und der Bundesrat haben das Recht, wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts 

der Europäischen Union gegen das Subsidiaritätsprinzip vor dem Gerichtshof der Europäischen Uni-on 

Klage zu erheben. Der Bundestag ist hierzu auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder verpflichtet. 

Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können für die Wahrnehmung der Rechte, 

die dem Bundestag und dem Bundesrat in den vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union ein-

geräumt sind, Ausnahmen von Artikel 42 Abs. 2 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 Satz 1 zugelassen werden. 

[...] 

 

Art. 38  

(1) Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 

und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht 

gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. 

(2) Wahlberechtigt ist, wer das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat; wählbar ist, wer das Alter erreicht 

hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 

(3) Das Nähere bestimmt ein Bundesgesetz. 

 

Art. 59 

[...] (2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände 

der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die 

Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Für Verwal-

tungsabkommen gelten die Vorschriften über die Bundesverwaltung entsprechend. 

 

Art. 79 

[...] (2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages 

und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. 

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die 

grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 nieder-

gelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. 

 

Art. 93 

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 

[...] 4a. über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden kön-

nen, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 

33, 38, 101, 103 und 104 enthaltenen Rechte verletzt zu sein; [...] 

 

II. Sekundärrecht 

 

 

Teil 3: Rechtsprechung 

Die folgenden Entscheidungen der Judikative waren wesentlicher Bestandteil der Veranstaltung und 

sind über die hier aufgeführten Verlinkungen abrufbar: 

 

 BVerfG, Urt.v. 27.02.2008, 1 BvR 370/07 – „Online-Durchsuchungen“ 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/02/rs20080227_1bvr037007.html

